




Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr. 160 
- Hubertusweg - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 14.02.1969 Es gilt die BauNVO 1962 

1. Art der baulichen Nutzung * 

2. Maß der baulichen Nutzung 

Die im Bebauungsplan ausgewiesene Zahl der Vollgeschosse ist einzuhalten, d. h. sie darf weder 
unter- noch überschritten werden. 

3. Baugestaltung 

Die Festsetzungen über die Baugestaltung beruhen auf § § 9 (2) BBauG, 4 der 1. DVO zum 
BBauG in Verbindung mit § 103 BauONW. Die Außenfronten aller Bauten sind in Ziegelrohbau 
(oder Verblendbauweise) auszuführen. Sich dem Bau einordnende andersartige Bauteile können 
zugelassen werden. Gebäudegruppen, die eine städtebauliche Einheit bilden, sind in der Architek-
tur aufeinander abzustimmen. 

Garagen sind an den ausgewiesenen Stellen mit Flachdach zu errichten. Für die 8-geschossige 
Bebauung sind Sammeltiefgaragen vorgeschrieben. 

4. Festsetzungen über die Bauweise und die Art der baulichen Gestaltung in den einzelnen Bau-
gebieten 

Die Bebauungstiefe ist von der Baulinie gemessen und muß innerhalb von Gebäudegruppen gleich 
sein. 
In den Neubaugebieten: 

a) die eingeschossige Bebauung an der geplanten Erschliessungsstraße mit anhängender Ring-
straße parallel zur Lupinenstraße 
Dach: Flachdach 

b) die eingeschossige Bebauung an der Westseite der geplanten Verbindungsstraße zwischen 
Lupinenstraße und der hierzu parallel verlaufenden Erschliessungsstraße 
Dach: Satteldach Dachneigung: 50° Bebauungstiefe: max. 11,50m 

c) Die achtgeschossige Bebauung 
Dach: Flachdach 

In den Altbaugebieten: 
Die ein-, zwei- und dreigeschossige Bebauung, Satteldach 50° Neigung, Bebauungstiefe max. 12m 

Dächer 
Satteldächer sind mit dunklen möglichst tiefgewölbten Pfannen einzudecken; grüne Pfannen sind 
nicht gestattet. 
Traufausbildung benachbarter Gebäude muß einheitlich, Trauf- und Firsthöhen müssen gleich 
sein. 



Außenanlagen 
Vorgärten sind nur mit einem Radwegkantstein zu begrenzen und niedrig zu bepflanzen. Einfriedi-
gungen sind straßenseitig einheitlich durchzuführen. 

Die Nachbarbegrenzung durch Maschendrahtzäune an schlanken Eisenpfosten, max. 80 cm hoch, 
können nur hinter der Baulinie errichtet werden und sind durch Bepflanzung zu verdecken. Bei 
Eckgrundstücken können die vorstehenden Festlegungen angewandt werden. 

Die unbebauten Grundstücksteile der 8-geschossigen Bebauung sind als offene Grünflächen ohne 
Einfriedigung zu gestalten, um einen ungehinderten Ausblick in die freie Landschaft zu gewähr-
leisten. 

* Die aufgrund der Verfügung des Regierungspräsidenten vom 1.10.1968 geänderten Fest-
setzungen, wurden in den Text eingearbeitet. 




